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Umweltforderungs-
gesetz

in der Fassung
vom 01. Janner 2010

Bundesgesetz Uiber die Férderung von Malinahmen
in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt,
der Altlastensanierung und zum Schutz der Umwelt
im Ausland (Umweltférderungsgesetz - UFG)

[. Artikel
1. Abschnitt
Ziele

§ 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind:

1. Schutz der Umwelt durch geordnete
Abwasserentsorgung einschlie3lich betrieblicher
Abwasser und Gewadbhrleistung einer
ausreichenden Wasserversorgung sowie durch
Verbesserung des ©kologischen Zustandes der
Gewasser (Wasserwirtschaft);

2. Schutz der Umwelt durch Vermeidung oder
Verringerung der Belastungen in Form von
Luftverunreinigungen, klimarelevanten Schad-
stoffen (insbesondere Kohlendioxid aus fossilen
Brennstoffen und andere zur Umsetzung
gemeinschafts- und staatsvertrags-rechtlicher
Reduktionsziele  relevante  Gase), Larm
(ausgenommen Verkehrslarm) und Abféllen
(Umweltférderung im Inland);

3. Schutz der Umwelt durch materielle und
immaterielle Leistungen bei MafRnahmen im
Ausland, die der Umsetzung nationaler,
gemeinschaftsrechtlicher oder internationaler
Umwelt- und Klimaschutzziele gemaR § 23 Abs.
2 und § 35 ff dienen.

4. Schutz der Umwelt durch Sicherung und
Sanierung von Altlasten (Altlastensanierung).

§ 2. (1) Die Gewahrung einer Forderung soll einen
groRtmdglichen Effekt fir den Umweltschutz
bewirken. Dabei ist insbesondere nach okologischer
Prioritatensetzung vorzugehen.
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(2) Das offentliche Interesse am Umweltschutz,
die technische Wirksamkeit sowie die
betriebswirtschaftliche  und  volkswirtschaftliche
Zweckmafigkeit der MaRnahme sind zu beachten.
Auf die Art und das Ausmal’ der voraussichtlichen
Auswirkungen der MalRnahme auf die Umwelt, die
Verhinderung einer Verlagerung von Umwelt-
belastungen sowie den Anreiz zur Entwicklung und
Verbesserung umweltschonender, rohstoff- und
energiesparender Technologien ist Bedacht zu
nehmen.

Allgemeine
Forderungsvoraussetzungen

§ 3. (1) Die Forderung setzt voraus, daf}

1. die MaRnahme den Anforderungen der
jeweiligen Richtlinien (§ 13) entspricht;

2. die Finanzierung der zu férdernden MaRnahme
unter Berlicksichtigung der Forderung
sichergestellt ist.

(2) Uber zugesagte Forderungen kann weder
durch Abtretung, Anweisung oder Verpfandung noch
auf eine andere Weise unter Lebenden verfugt
werden.

(3) Der Forderungswerber hat sich bei Stellung
des Ansuchens und in der Folge Uiber den gesamten
Zeitraum der Forderungsabwicklung hin  zu
verpflichten, die geman §11 betraute
Abwicklungsstelle Uber die Inanspruchnahme
weiterer Forderungen zu informieren. Dies ist auch
der jeweiligen Kommission mitzuteilen. Die
Abwicklungsstelle ist verpflichtet, die mit der
jeweiligen Abwicklung der betreffenden anderen
Forderungen betrauten Institutionen Gber die
beabsichtigte  oder erfolgte  Vergabe von
Forderungsmitteln nach diesem Bundesgesetz zu
benachrichtigen.

8 4. Ein Rechtsanspruch auf Forderung besteht
nicht.
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Mitteleinsatz

§5. Zur  Erreichung der Ziele

Bundesgesetzes kdnnen

1. Forderungen durch Gewéhrung von
Finanzierungs- oder Investitionszuschiissen
sowie fir laufende Altlastensanierungs- oder —
sicherungsmafnahmen gemal § 30 Z 1 und 3
auch durch Gewahrung von sonstigen
Zuschissen getatigt oder

2. Anspriche auf Emissionsreduktionseinheiten
gemal} § 35ff angekauft werden.

dieses

Mittelaufbringung

§ 6. (1) Die Mittel fur Forderungen und Ankaufe von
Ansprichen  auf  Emissionsreduktionseinheiten
werden aufgebracht:

1. fur Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft
(8 16ff) durch Vorwegabzlige und
Kostenbeitrage nach MalRgabe des jeweiligen
Finanzausgleichsgesetzes;

la. fir Zwecke der Verbesserung des dkologischen
Zustandes  der (88 16a ff)
einschlief3lich der Finanzierung von Mal3nahmen
gemal § 12 Abs. 9 aus dem Reinvermdogen des
Umwelt- u. Wasserwirtschaftsfonds (§ 51 Abs.
5a);

2. fur Zwecke der Umweltférderung im Inland und
der Umweltforderung im Ausland (8 23ff) aus
Bundesmitteln nach Maflgabe der fiir diese
Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundes-
finanzgesetzes verfligbaren Férderungsmittel;

3. fir Zwecke der Altlastensanierung (8§ 29ff) durch
Altlastenbeitrage (812 des Altlasten-
sanierungsgesetzes, BGBI. Nr. 299/1989 in der
jeweils geltenden Fassung);

4. fur Zwecke des dsterreichischen JI/CDM-
Programms (8 35ff) aus den fur diese Zwecke
im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanz-
gesetzes verfugbaren Mitteln.

Gewasser

(1a) Die Mittel fur die Abwicklung der Férderungen

und Ankaufe werden aufgebracht:

1. fur Zwecke der Wasserwirtschaft (88 16 ff) ab
dem Jahr 2000 einschlieBlich der Finanzierung
von Maflnahmen geméafR 8§ 12 Abs. 9 aus dem
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Reinvermégen des Umwelt- und Wasser-
wirtschaftsfonds (8 51 Abs. 5a);

2. fur Zwecke der Umweltférderung im Inland und
der Umweltforderung im Ausland (8 23ff) aus
Bundesmitteln nach MalRgabe der fiir diese
Zwecke im Rahmen des  jeweiligen
Bundesfinanzgesetzes verfligbaren Forderungs-
mittel;

3. fur Zwecke der Altlastensanierung (8 29ff) durch
Altlastenbeitrage (812 des Altlasten-
sanierungsgesetzes, BGBI. Nr. 299/1989 in der
jeweils geltenden Fassung);

4. fur Zwecke des Osterreichischen JI/CDM-
Programms (8§ 35ff), einschliellich der Kosten
der Registerstelle (§847), aus den fiir diese
Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundes-
finanzgesetzes verfligharen Mitteln.

(2) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
fur Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (88 16 ff)
Forderungen zusagen und Auftrage gemafll Abs. 1
erteilen, deren Ausmafi
1. in den Jahren 1993 bis 2000 jeweils einem
Barwert von insgesamt 283,424 Millionen Euro,
2. im Jahr 2001 einem Barwert von insgesamt
254,355 Millionen Euro und
3. in den Jahren 2002 bis 2007 jeweils einem
Barwert von insgesamt 218,019 Millionen Euro,
4. in den Jahren 2008 und 2009 jeweils einem
Barwert von insgesamt 215 Millionen Euro und
5. in den Jahren 2010 bis 2013 einen Barwert von
maximal 355 Millionen Euro, hievon in den
Jahren 2010 und 2011 jeweils maximal
130 Millionen Euro und im Jahr 2012 maximal
95 Millionen Euro
entspricht. Bis zu 25vH des jahrlichen
Hochstbetrages kdnnen als Vorgriff auf das jeweilige
Folgejahr an Foérderungen zugesagt oder an
Auftragen gemaR Abs. 1 erteilt werden. Zugesagte
oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch
nicht in Anspruch genommene Mittel kdnnen bis
Ende 2013 neuerlich zugesagt oder vergeben
werden, sofern sie ab 1. Janner 2011 frei werden.
Der Bundesminister fir Land und Forstwirtschaft,
Umwelt- und Wasserwirtschaft hat nach Befassung
der Kommission gemaR 87 Z1 im Einvernehmen
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mit dem Bundesminister fir Finanzen fir die
gesamte Periode 2008 bis 2013 jenen Barwert
festzulegen, der maximal fur MaRnahmen der
Sanierung gemafl 8§17 Abs.1 Z 4 zugesagt oder
vergeben werden kann. Fir Wiederinstandsetzungs-
oder ErsatzmaBhahmen zur Beseitigung von
Schaden auf Grund der Hochwasser im Sommer
2005 an Maflinahmen gemalR 8§ 17 Abs. 1 Z 1 bis 3
kénnen zu Lasten der Zusagerahmen 2005 bis 2007
bis zu insgesamt 20 Millionen Euro zugesagt oder
vergeben werden.

(2a) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
in den Jahren 1993 bis 2000 zusétzlich zu Abs. 2 im
Rahmen von Sondertranchen fiir Zwecke der
Siedlungswasserwirtschaft (88 16 ff)  zusétzliche
Forderungen zusagen und Auftrdge gemaf Abs. 1
erteilen, deren Ausmal} insgesamt dem Barwert von
hochstens 457,839  Millionen Euro  entspricht.
Zugesagte  oder  durch  Auftragserteilungen
gebundene, jedoch nicht in Anspruch genommene
Mittel kénnen bis Ende 2013 neuerlich zugesagt
oder vergeben werden, sofern sie ab 1. Janner 2011
frei werden.

(2b) Der  Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
auf Grund von Hochwasserschaden im Jahre 2002
in den Jahren 2002 bis 2004 zusatzlich zu Abs. 2
und 2a im Rahmen einer Sondertranche fiir Zwecke
der Siedlungswasserwirtschaft (88 16 ff) zusatzliche
Forderungen zusagen und Auftrdge gemaf Abs. 1
erteilen, deren Ausmal insgesamt einem Barwert
von 50 Millionen Euro entspricht.

(2c) Der  Bundesminister  fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft darf in
den Jahren 1996 und 1997 fir Zwecke der
Altlastensanierung (88 29 ff) zu Lasten kinftiger
Einnahmen aus den Altlastenbeitragen im Rahmen
einer Sondertranche Forderungen in einem Ausmalf
zusagen, das insgesamt dem Barwert von 1 000
Millionen Schilling entspricht.

(2d) Der  Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
ab dem Jahr 2003 fur Zwecke des Osterreichischen
JI/CDM-Programms (8 35ff) fir Ankaufe von
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Anspriuchen auf Reduktionseinheiten
Verpflichtungen eingehen. Im Jahr 2003 stehen
mindestens 1 Million Euro, im Jahr 2004 12
Millionen Euro, im Jahr 2005 24 Millionen Euro und
ab dem Jahr 2006 36 Millionen Euro zur Verfiigung.
Im Jahr 2007 werden zusatzlich 10 Millionen Euro,
im Jahr 2008 20 Millionen Euro und ab dem Jahr
2009 jeweils zusatzlich 53 Millionen Euro zur
Verfigung gestellt. Soweit Verpflichtungen bis zu
diesem Ausmal? nicht eingegangen oder diese Mittel
nicht in vollem AusmaR in Anspruch genommen
werden, koénnen diese Verpflichtungen in den
Folgejahren zusatzlich eingegangen werden bzw.
stehen diese Mittel in den Folgejahren zusatzlich zur
Verfligung. Als Vorgriff auf Folgejahre kénnen vom
Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft jahrlich
Verpflichtungen im Ausmal von hochstens 100
Millionen Euro eingegangen werden; daruber
hinausgehende Vorgriffe bedirfen des Einver-
nehmens mit dem Bundesminister fur Finanzen.

(2e) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
in den Jahren 2007 bis 2015 fir Zwecke der
Verbesserung des o©kologischen Zustandes der
Gewasser (88 16a ff) Forderungen zusagen oder
MafRnahmen gemal § 12 Abs. 9 finanzieren, deren
Ausmalfd insgesamt dem Barwert von hdchstens
140 Millionen Euro entspricht. Davon steht fir die
Finanzierung von Maflinahmen gemaR § 12 Abs. 9
hochstens ein Barwert von insgesamt 20
Millionen Euro zur Verfigung.

(2f) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
fur Zwecke der Umweltférderung im Inland und der
Umweltférderung im Ausland (88 23 ff) Férderungen
zusagen und Auftrdge erteilen, die in den Jahren
2009 bis 2013 jeweils einen Barwert von insgesamt
90,238 Millionen Euro entsprechen. Zusatzlich
kbnnen der Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und
der Bundesminister fir Finanzen fir die Jahre 2009
und 2010 weitere Zusagerahmen fiir Férderungen
im Rahmen von Konjunkturpaketen festlegen.
Weiters kénnen der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und
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der Bundesminister fur Finanzen fir die Jahre 2011
bis 2014 weitere Zusagerahmen fiir Zwecke der
thermischen Sanierung festlegen.

(3) Der Aufwand fir folgende Auftrage geman

8§12 Abs.8 ist ganz oder teilweise aus Mitteln

geman Abs. 1 zu tragen:

1. Auftrage nach 8§17 Abs.1 Z6 und § 21 unter
Einrechnung in den Zusagerahmen gemaR § 6
Abs. 2 und 2a;

la. Auftrage nach 8§17a Z6 aus dem
Reinvermégen des Umwelt- und Wasser-
wirtschaftsfonds unter Einrechnung in den
Zusagerahmen gemaR § 6 Abs. 2e;

2. Auftrage nach § 24 Z 4 und 5 sowie § 27a;

3. Auftrage nach § 30 Z 3 und 4 sowie § 33a;

4. Auftrége nach 8§ 37 unter Einrechnung in den
Zusagerahmen gemal3 § 6 Abs. 2d.

(4) Der Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
fur Forderungen nach diesem Bundesgesetz
zusatzlich auch Mittel aus den EU-Strukturfonds
heranziehen.

Kommissionen

§ 7. Zur Beratung des Bundesministers fir Land-

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

bei der Entscheidung tber Ansuchen auf Forderung
oder Anbote fir den Verkauf von Anspriichen auf

Emissionsreduktionseinheiten, der Erstellung der

Richtlinien (8 13) und der Fdrderungs- und

Ankaufsprogramme werden folgende Kommissionen

eingerichtet:

1. Kommission in Angelegenheiten der Wasser-
wirtschaft;

2. Kommission in Angelegenheiten der
Umweltférderung im Inland und Umwelt-
férderung im Ausland;

3. Kommission in Angelegenheiten der Altlasten-
sanierung;

4. Kommission in Angelegenheiten des
Osterreichischen JI/CDM-Programms.

Mitglieder der Kommissionen

§8. (1) Die Mitglieder und deren jeweilige
Ersatzmitglieder der Kommissionen (§ 7) werden fir
die Dauer der Gesetzgebungsperiode vom
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Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft auf Vorschlag der
entsendenden Stellen bestellt. Die Ersatz-mitglieder
dirfen ihre Funktion nur in Abwesenheit des
vertretenen Mitgliedes ausiben.

(2) Die Funktionsperiode der
(Ersatzmitglieder) gemaf Abs. 1 endet
1. durch Zeitablauf;

2. durch Tod;

3. durch Abberufung Uber Vorschlag der
entsendenden Stelle oder auf Wunsch des
Mitgliedes (Ersatzmitgliedes);

4. durch Abberufung bei grober Pflichtverletzung
oder sonstigem wichtigen Grund oder

5. durch Abberufung bei dauernder Unfahigkeit zur
ordnungsgemalen Ausiibung des Amtes.

Mitglieder

(3) Der Vorsitzende einer Kommission und seine
Stellvertreter sind vom Bundesminister fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft fir die
in Abs.1 genannte Zeit nach Vorschlag der
Kommission aus deren Mitgliedern zu bestellen.

Aufgaben der Kommission

8§9.(1) Die
konstituierenden Sitzung vom Bundesminister
fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Kommissionen sind zur

Wasserwirtschaft einzuberufen.

(2) Eine Kommission ist, ausgenommen zur
konstituierenden Sitzung, vom Vorsitzenden, im
Falle der Verhinderung von  dessen
Stellvertreter bei Bedarf einzuberufen.

(3) Auf Verlangen des Bundesministers fur
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft oder von mindestens einem
Viertel der Mitglieder einer Kommission ist eine
Sitzung innerhalb von 14 Tagen nach Stellung
des Begehrens einzuberufen.

(4) Die Empfehlungen einer Kommission
kénnen nur unter Anwesenheit von mindestens
der Halfte der Mitglieder mit Stimmenmehrheit
verabschiedet werden. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Stimmenthaltung ist nicht zuldssig. Die
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Beratungen und BeschluRfassungen einer
Kommission sind nach der auf Vorschlag der
jeweiligen  Kommission zu  erlassenden
Geschéftsordnung vorzunehmen.

Empfehlungen der
Kommission

§ 10. (1) Die Empfehlungen der Kommissionen fir
die Entscheidung Uber Ansuchen auf Foérderung
oder Anbote fir den Verkauf von Anspriichen auf
Emissionsreduktionseinheiten an den Bundes-
minister fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft sind unter Bedachtnahme auf die
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, die
Bestimmungen der Richtlinien, der Férderungs- oder
Ankaufsprogramme und der finanziellen Bedeckung
zu geben.

(2) Fur die Téatigkeit der Kommissionsmitglieder
wird keine Entschadigung geleistet.

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder einer
Kommission sind zur gewissenhaften und objektiven
Ausilibung ihrer Funktion verpflichtet.

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder einer
Kommission dirfen ein als solches bezeichnetes
Geschafts- oder Betriebsgeheimnis, das ihnen in
dieser Eigenschaft anvertraut worden oder
zuganglich geworden ist, wahrend der Dauer ihrer
Bestellung und auch nach Erléschen ihrer Funktion
nicht offenbaren oder verwerten.

Abwicklungsstelle, Aufgaben

§ 11. (1) Mit der Abwicklung der Forderungen nach
diesem Bundesgesetz ist eine geeignete Stelle
(Abwicklungsstelle) Zu betrauen. Der
Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermachtigt, die
Abwicklungsstelle per Verordnung festzulegen und
im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir
Finanzen einen Vertrag uber die inhaltliche
Ausgestaltung der Abwicklung mit der
Abwicklungsstelle abzuschlief3en.

(2)  (Anm.: aufgehoben durch BGBI. | Nr. 96/1997)

(3) Der Vertrag hat insbesondere zu regeln
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1. die Aufbereitung und Prufung der
Forderungsansuchen gemafn den
Bestimmungen dieses Gesetzes und den
jeweiligen Richtlinien;

2. die Ubermittlung der aufbereiteten
Forderungsansuchen an die entsprechende
Kommission zur Beratung des Bundesministers
fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft hinsichtlich der
Forderungsentscheidung;

3. den Abschlu3 der Vertrage im Namen und auf
Rechnung des Bundesministers fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
mit den Forderungswerbern, die Abrechnung
und die Auszahlung der Forderungsmittel sowie
die Kontrolle der Einhaltung der
Forderungsbedingungen;

4. die Ruckforderung von gewahrten
Forderungsmitteln und den Kostenersatz bei
den in § 33 angefuhrten Fallen;

5. die Aufbereitung und die Erstellung von
Unterlagen fur die entsprechende Kommission
und die Durchfihrung der Entscheidung des
Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft hinsichtlich der
Malnahmen nach § 12 Abs. 8;

6. die jahrliche Vorlage eines gepriften
Rechnungsabschlusses bis spatestens 1. Mai
des Folgejahres an den Bundesminister fir
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft;

7. die Vorlage eines Wirtschaftsplanes fir das
Folgejahr bis Ende des Geschéftsjahres an den
Bundesminister fur Land- und Forstwirtschatft,
Umwelt und Wasserwirtschaft;

8. die Vorlage von Tatigkeitsberichten an den
Bundesminister fur Land- und Forstwirtschatft,
Umwelt und Wasserwirtschaft;

9. Vertragsauflosungsgriinde;

10. den Gerichtsstand.

(4) FoOr die Abwicklung der Forderung ist ein
angemessenes Entgelt festzusetzen.

(5) Die Abwicklungsstelle hat bei der Erarbeitung
von Entwirfen des Bundesministers fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
betreffend  Forderungsprogramme  fir  einen
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mindestens die nachsten drei Jahre umfassenden
Zeitraum mitzuwirken. Dazu ist eine Finanzvorschau
von der Abwicklungsstelle vorzulegen. Darin sind die
bereits in Durchfiihrung befindlichen und die
beabsichtigten  Projekte, die zu  kinftigen
Belastungen fiihren, darzustellen.

(6) Die Geschafte sind mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmannes zu fuhren. Fur die
Abwicklung der Fdrderung ist ein gesonderter
Rechnungskreis zu fuhren.

(7) Dem Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist
jederzeit Einsicht insbesondere in die
Forderungsansuchen und in die deren Abwicklung
betreffenden Unterlagen zu gewahren.

(8) Dem Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sind
von der Abwicklungsstelle  Auskiinfte  Uber
Forderungsansuchen und deren Abwicklung zu
erteilen und auf Verlangen entsprechende Berichte
zu Ubermitteln.

(9) Fir die Prifung der Tatigkeit nach diesem
Bundesgesetz hat der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft einen
Wirtschaftspriifer zu bestellen, der nicht mit dem
nach  handelsrechtlichen  Bestimmungen zu
bestellenden  Abschlussprifer ident ist. Der
Wirtschaftspriifer hat auch die Angemessenheit des
jahrlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu
prifen. Der Wirtschaftsprifer hat das Ergebnis der
Prifung dem Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
umgehend vorzulegen.

(10) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich
ihrer Tatigkeit nach diesem Gesetz der Kontrolle
durch den Rechnungshof.

Forderungsverfahren

§ 12. (1) Forderungsansuchen sind unter Anschluss
der erforderlichen Unterlagen, soweit in anderen
Bestimmungen dieses Gesetzes nichts anderes
bestimmt, bei der Abwicklungsstelle (§ 11) oder bei
einer vom Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in
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deren Vertretung zur Annahme von Ansuchen
ermachtigten Stelle einzubringen.

(2) Die Foérderungsansuchen sind gemaR den
jeweiligen Bestimmungen dieses Gesetzes und den
Richtlinien von der Abwicklungsstelle zu prifen und
der entsprechenden Kommission vorzulegen. Vom
Forderungswerber ist eine erganzende
Stellungnahme zu  diesem  Vorschlag der
Abwicklungsstelle einzuholen; diese Stellungnahme
ist ebenfalls der Kommission vor BeschluRfassung
vorzulegen.

(3) Auf Anfrage sind dem Férderungswerber die
der Beurteilung des  Forderungsansuchens
zugrundegelegten Unterlagen, wie Regionalstudien,
Variantenuntersuchungen und generellen Projekte,
bekanntzugeben.

(4) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
entscheidet Uber das Forderungsansuchen unter
Bedachtnahme  auf die  Empfehlung  der
entsprechenden Kommission.

(5) Nach stattgebender Entscheidung des
Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft hat die
Abwicklungsstelle einen Férderungsvertrag mit dem
Forderungswerber abzuschliel3en.

(6) Bei Ablehnung ist der Férderungswerber von
der Abwicklungsstelle unter Angabe der fir die
Entscheidung maRgeblichen Griinde Zu
verstandigen.

(7) Im Foérderungsvertrag gemafll Abs.5 sind
Bedingungen, Auflagen und Vorbehalte
aufzunehmen, die inshesondere der Einhaltung der
Ziele dieses Bundesgesetzes dienen.

(8) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann,
soweit Offentliche Rucksichten das erfordern,
Auftrage zur Durchfihrung von Maflnahmen nach
8§17 Abs.1 726, 8§ 17a Z 6, §21, §24 Z4 und 5,
§27a, 830 Z3 wund 4, 833a und von
themenspezifischen Aktionsprogrammen im
Zusammenhang mit der Umsetzung der
Osterreichischen Klimastrategie oder von sonstigen,
im Zusammenhang mit den Foérderungen oder
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Ankaufen nach diesem Bundesgesetz stehenden
Malnahmen, insbesondere zur Optimierung der
Forderungen oder Ankaufe, erteilen. Soweit dem
keine  Unvereinbarkeitsgrinde  oder sonstige
rechtliche Grinde entgegenstehen, kann die
Betrauung auch an die Abwicklungsstelle erfolgen.

(9) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
nach Befassung der Kommission in Angelegen-
heiten der Wasserwirtschaft MalRRnahmen zur
Verbesserung des o©kologischen Zustandes der
Gewasser gemal 8§ 17a Z 1 und 5 finanzieren, wenn
der Bund als Trager eines bestehenden
wasserrechtlichen Konsenses verpflichtet ist, diese
umzusetzen. Diese MaflRnahmen missen mit der
Okologischen Prioritédtenreihung des Nationalen
Gewasserbewirtschaftungsplanes (8 55¢ des
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBI. Nr. 29) in
Einklang stehen.

Richtlinien

§13. (1) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat
Richtlinien fur die Durchfiihrung der Férderungen zu
erlassen.

(2) Die Forderungsrichtlinien haben insbesondere

Bestimmungen zu enthalten tber

1. Gegenstand der Forderung;

2. forderbare Kosten;

3. personliche und sachliche Voraussetzungen fir
das Erlangen einer Férderung;

4. - soweit erforderlich - das Verfahren zur
Vergabe der Leistungen durch den
Forderungsnehmer;

5. Ausmal und Art der Férderung;

6. Verfahren

a) Ansuchen (Art, Inhalt und Ausstattung der
Unterlagen)
b) Auszahlungsmodus
c¢) Berichtslegung (Kontrollrechte)
d) Einstellung und Rickforderung der
Foérderung;
7. Gerichtsstand.

(3) Die technischen Richtlinien haben
insbesondere Bestimmungen zu enthalten Gber

Umweltférderungsgesetz

1. Grundsatze der
Vorleistungen;

2. Umfang und Art der Planungsunterlagen,
insbesondere der Variantenuntersuchungen;

3. Durchfihrung, Kontrolle, Abrechnung und
Enduberprifung;

4. Betriebsmallnahmen und Instandhaltungs-
malnahmen sowie die Gewadhrleistung der
Wirksamkeit von Anlagen.

Die technischen Richtlinien sind jedenfalls flr

Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft zu

erlassen.

Projektierung und

(4) In die Forderungsrichtlinien zur Umwelt-
férderung im Ausland sind fir die Bereitstellung von
Forderungsmitteln die Prifkriterien fir MaZnahmen
in  Osterreich sinngemaR aufzunehmen, wobei
insbesondere die Effizienz der MafRnahme, ihre
Relevanz fur Osterreich und die mit der
Umweltbelastung  verbundenen  Gefahren zu
berlcksichtigen sind. Fir Mallnahmen gemal § 24
Z 6 lit. b sind daruber hinaus die Prifkriterien des
Osterreichischen JI/CDM-Programms (88 38 bis 43)
sinngeman anzuwenden.

(5) Bei der Erlassung der Richtlinien ist das
Einvernehmen
1. mit dem Bundesminister fir Finanzen
hinsichtlich der Richtlinien nach Abs.2 und 4
und
2. mit dem Bundesminister fur Wirtschaft und
Arbeit hinsichtlich
a) der Richtlinien nach Abs. 2 betreffend die
Siedlungswasserwirtschaft, Mafl3nahmen
zur Verbesserung des &kologischen
Zustandes der Gewasser, die
Umweltférderung im Inland und die
Umweltférderung im Ausland sowie
b) der Richtlinien nach Abs. 3 herzustellen.

(6) Die vom Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu
erlassenden Richtlinien (Abs.2 bis 4) sind im
JAmtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren.
Diese Verlautbarung kann durch die Bekanntgabe
der Erlassung der Richtlinien unter Angabe des
Ortes ihres Aufliegens im ,Amtsblatt zur Wiener
Zeitung“ ersetzt werden.
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Kontrolle, Effizienz

8§ 14. (1) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
hat Erfolg und Effizienz der Forderungen und
Ankaufe in ©kologischer und ©6konomischer
Hinsicht in regelmafigen Absténden,
spatestens jedoch alle drei Jahre, zu
untersuchen und zu bewerten und dem
Bundeskanzler und dem Bundesminister fir
Finanzen sowie dem Nationalrat im Rahmen
des Berichts nach Abs.4 zur Kenntnis zu
bringen.

(2) Berichte und Analysen der mit der
Durchfuihrung betrauten Abwicklungsstelle sind
ebenfalls dem Bundeskanzler und dem
Bundesminister fur Finanzen umgehend zur
Kenntnis zu bringen.

(3) Der Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
bzw. die Abwicklungsstelle haben dem
Bundeskanzler und dem Bundesminister fir
Finanzen Uber dessen Ersuchen Auskinfte in
bezug auf FoOrderungsprogramme, Einzel-
forderungen und daraus  erwachsende
finanzielle Verpflichtungen zu erteilen.

(4) Der Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
hat Uber die Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sowie Uber die dem Bund daraus
erwachsenden Belastungen dem Nationalrat bis
spatestens 1.Juni des Folgejahres zu
berichten.

Abgabenbefreiungen

§ 15. (1) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar
veranlal3ten Eingaben sind von den
Stempelgebuhren befreit.

(2) Die Darlehens- und Kreditvertrage, fir die
Annuitaten- oder Zinsenzuschiisse gewahrt werden,
sind von den Rechtsgeschéaftsgebihren befreit. Wird
die Forderung aufgekiindigt, so werden Darlehens-

Umweltférderungsgesetz

und Kreditvertrage mit der Aufkiindigung nach dem
Gebuhrengesetz 1957, BGBI. Nr. 267 in der jeweils
geltenden Fassung, gebuhrenpflichtig.

2. Abschnitt
Wasserwirtschaft

Ziele
§ 16. Ziele der Forderung von Maflnahmen zur
Wasservorsorge, Wasserversorgung und

Abwasserentsorgung sind

1. der Schutz des ober- und unterirdischen
Wassers vor Verunreinigungen, die Versorgung
der Bevolkerung mit hygienisch einwandfreiem
Trinkwasser sowie die Bereitstellung von Nutz-
und Feuerléschwasser;

2. die Sicherstellung eines sparsamen Ver-
brauches von Wasser;

3. die Verringerung der Umweltbelastungen fir
Gewasser, Luft und Béden sowie die Erhaltung
des natirlichen Wasserhaushaltes;

4. die Berucksichtigung der kunftigen
Bedarfsentwicklung neben dem bestehenden
Ver- und Entsorgungsbedarf.

§ 16a. Ziel der Forderung von MafRnahmen zur
Verbesserung des 0©kologischen Zustandes der
Gewasser ist die Reduktion der hydro-
morphologischen Belastungen.

Forderungsgegenstand

§ 17. (1) Im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft

kénnen gefordert werden

1. MafBnahmen zur Versorgung mit Trink- und
Nutzwasser  einschlieBlich  der  kinftigen
Wasserversorgung;

2. Malnahmen zum Schutz des ober- und
unterirdischen Wassers durch Ableitung und
Behandlung von Abwassern und Behandlung
der Riuickstdnde aus Abwasserbehandlungs-
anlagen;

2a. MalBhahmen zur  Strukturverbesserung im
Bereich der Wasserver- und Abwasser-
entsorgung, die zu Effizienzsteigerungen fuhren;

3. MalRnahmen zur Verwertung oder Nutzung der
in Anlagen anfallenden und dort bendtigten
Energie;
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Umweltférderungsgesetz

4.

5.

()

Mafinahmen zur Erneuerung und Sanierung von

a) Wasserversorgungs- und  Abwasser-
entsorgungsanlagen, deren Baubeginn
vor dem 1. April 1973 erfolgte;

b) Wasserversorgungs- und  Abwasser-
entsorgungsanlagen, die noch nie
gefdrdert wurden.

Maflnahmen zur Sanierung von Abwasserbe-
handlungsanlagen und Anpassung an den
Stand der Technik;

Grundsatzkonzepte, Untersuchungen, Studien,
generelle Planungen sowie Gutachten, die im
Zusammenhang mit Malinahmen gemaR Z 1 bis
5 notwendig sind.

Weiters kdnnen MalRnahmen zur betrieblichen

Abwasserentsorgung und sonstige innerbetriebliche
abwasserbezogene MalRnahmen geférdert werden.

§ 17a. Im Rahmen der Verbesserung des
Okologischen Zustandes der Gewasser kodnnen

gefdrdert werden

1. Malnahmen zur Verbesserung der
Durchgangigkeit;

2. Mafnahmen zur Minderung der Auswirkungen

von Ausleitungen;

Maflnahmen zur Minderung der Auswirkungen
von Ruckstau;

MaRnahmen zur Minderung der Auswirkungen
des Schwalls;

Maflnahmen zur Restrukturierung morpho-
logisch  veranderter FlieRgewasserstrecken,
sofern diese nicht mit MalRnahmen des
Hochwasserschutzes kombiniert sind;
Grundsatzkonzepte, Untersuchungen, Studien,
generelle Planungen sowie Gutachten, die in
Zusammenhang mit MaBhahmen gemaf Z 1 bis
5 notwendig sind.

Besondere

Forderungsvoraussetzungen

§ 18. Die Forderung setzt voraus, dass

1.

die MalRnahme erst nach Einbringung des
Ansuchens in Angriff genommen wurde. Dies gilt
nicht fir Vorleistungen, fir Sofortmallnahmen
geman § 122 Abs. 1 und § 138 Abs. 3 WRG, im
Falle eines Notstandes sowie fir Teile einer

Anlage, die nach dem Zeitpunkt der Einbringung
des Ansuchens hergestellt wurden und

2. das Ansuchen mit Ausnahme solcher nach § 17
Abs. 2 oder § 17a im Wege des Amtes der
Landesregierung bei der Abwicklungsstelle
eingebracht wird und das Land die MalRhahme
begutachtet hat.

Forderungswerber

§ 19. Ein Ansuchen auf Férderung kann gestellt

werden von

1. Gemeinden, die im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung Wasserversorgungs-,
Abwasserentsorgungs- oder Schlamm-
behandlungsanlagen errichten oder betreiben
oder MalRnahmen gemal} § 17a setzen sowie
Lander, die U(Uber ein nichtselbstandiges
Landesunternehmen Wasserversorgungs-
anlagen errichten oder betreiben;

2. Genossenschaften und Verbénde, die
Wasserversorgungs-,  Abwasser-entsorgungs-
oder Schlammbehandlungsanlagen errichten
oder betreiben, sofern seitens der betroffenen
Gemeinden eine schriftliche Zustimmung zum
Ansuchen vorliegt;

3. Gemeinden gemeinsam mit einem Dritten (z. B
Genossenschaften nach dem Wasserrechts-
gesetz, Verbande und Unternehmen), wenn
dieser zum Teil oder zur Ganze im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung
Wasserversorgungs-, Abwasserentsorgungs-
oder Schlammbehandlungsanlagen errichtet
oder betreibt und die Kosten dafiir einer oder
mehreren Gemeinden in Rechnung stellt;

4. Unternehmen, Betriebe von Gebietskorper-
schaften und Landesgesellschaften, die im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung

Wasserversorgungs-, Abwasserentsorgungs-
oder Schlammbehandlungsanlagen errichten
oder betreiben und Liefer- bzw.

Leistungsvertrage mit Trinkwasserabnehmern
oder Abwasserproduzenten abgeschlossen
haben;

5. physische oder juristische Personen, die im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung
Einzelwasserversorgungs- oder Einzelab-
wasserentsorgungsanlagen fur den eigenen
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Bedarf errichten. Ist der Forderungswerber
Nutzungsberechtigter, ist die Voraussetzung fur
die Forderung, daR die Zustimmung des
Liegenschaftseigentiimers vorliegt;

6. physische oder juristische Personen fiir Anlagen
gemafl § 17 Abs. 2 oder MaRnahmen gemaR §
17a.

Forderungsausmald

§20. (1) Die Hohe der Foérderung ist in den
Richtlinien  unter  Bedachtnahme  auf die
Zielsetzungen dieses Bundesgesetzes in
Forderséatzen bis zu 60 vH der forderbaren Kosten
oder pauschaliert festzulegen. Werden Mittel aus
den EU-Strukturfonds in Anspruch genommen,
kénnen diese auf die festgelegten Forderhdéhen
dazugeschlagen werden, soweit der Foérdersatz von
60 vH beziehungsweise die Pauschalférderung um
25 vH nicht Uberschritten wird.

(2) Bei der Abwasserentsorgung ist insbesondere
auf die spezifischen Gesamtkosten in einem
Entsorgungsgebiet Bedacht zu nehmen.

(3) Fuir die betrieblichen Anlagen gemaR § 17
Abs. 2 kann die H6he der Férderung auch nach dem
Wirkungs- und Innovationsgrad der Anlagen
festgelegt werden.

(4) Bei Einzelanlagen kann die Ho6he der
Forderung mit hoéchstens 35vH der férderbaren
Kosten oder im Rahmen einer Pauschalierung
festgelegt werden, wobei jeweils Voraussetzung ist,
dal das Land eine Forderung in mindestens
gleicher Hohe leistet.

Forschung

§ 21. Bei Forschungsvorhaben, die den Zwecken
der Siedlungswasserwirtschaft oder der
Verbesserung des 0Okologischen Zustandes der
Gewaésser dienen, sind 8810 bis 13 des
Forschungsorganisationsgesetzes (FOG), BGBI.
Nr. 341/1981 in der jeweils geltenden Fassung,
anzuwenden. Hieflr dirfen jahrlich héchstens 1,454
Millionen Euro zur Verfigung gestellt werden. Aus
diesen Mitteln kdnnen auch Betréage fir Zwecke der
Dokumentation von Forschungsergebnissen
bereitgestellt werden.

Umweltférderungsgesetz

Kommission

§22. Die gemalR 8§87 Z1 (Wasserwirtschaft)
eingerichtete  Kommission bestent aus 13
Mitgliedern. EIf der Mitglieder werden vom
Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und  Wasserwirtschaft nach  dem
Starkeverhéltnis der im Nationalrat vertretenen
politischen Parteien und nach deren Anhorung
bestellt. Auf jede im Hauptausschuss des
Nationalrates vertretene politische Partei entfallt
zumindest ein Mitglied; fur die Ermittlung, wieviele
der Ubrigen Mitglieder auf die im Nationalrat
vertretene politische Partei entfallen, sind die
Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 1992,
BGBI. Nr.471/1992 in der jeweils geltenden
Fassung, Uber die Berechnung der Mandate im
dritten Ermittlungsverfahren sinngeman
anzuwenden. Je ein weiterer Vertreter sind auf
Vorschlag des Stadtebundes und des
Gemeindebundes zu bestellen.

Gemeinsamer Arbeitskreis
des Bundes und der Lander

§22a. (1) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird
ermachtigt, einen gemeinsamen Arbeitskreis des
Bundes und der Lander far die
Forderungsangelegenheiten der Siedlungs-
wasserwirtschaft und der Verbesserung des
Okologischen Zustandes der Gewéasser einzurichten.
Dieser Arbeitskreis hat Vorschlage fur die
Organisation  der  Forderungsabwicklung  zu
behandeln und insbesondere bei der Erarbeitung
von Richtlinien (§ 13) mitzuwirken.

(2) Diesem Arbeitskreis werden zwei Vertreter
des Bundesministeriums far Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und je
ein Vertreter der gemalR 8§11 Abs.1 mit der
Forderungsabwicklung betrauten Abwicklungsstelle,
des Bundesministeriums  fir  wirtschaftliche
Angelegenheiten, eines jeden Bundeslandes sowie
des Osterreichischen Stadtebundes und des
Osterreichischen Gemeindebundes anzugehoren
haben.
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(3) Den Vorsitz dieses Arbeitskreises hat ein
Vertreter des Bundesministeriums fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu
fahren.

(4) Bei der Besorgung seiner Aufgaben hat sich
der Arbeitskreis der Verbindungsstelle der
Bundeslénder zu bedienen.

3. Abschnitt

Umweltforderung im Inland
und Umweltférderung im
Ausland

Ziele

§ 23. (1) Ziele der Umweltférderung im Inland sind

1. die  Verwirklichung von Umweltschutz-
mafnahmen, deren Erfolg die
gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen

umweltrelevanten  Verpflichtungen erheblich
Ubersteigt (zB Vorzieheffekt);

2. die  Sicherstellung
Verminderung von Emissionen;

3. die Bedachtnahme auf den Grundsatz

Lvermeiden vor Verwerten vor Entsorgen®.

einer  grélRtmdglichen

(2) Ziele der Umweltférderung im Ausland sind

1. die von der Tschechischen Republik, der
Slowakischen Republik, der Republik Slowenien
oder der Republik Ungarn ausgehenden und
Osterreichs Umwelt belastenden Emissionen
wesentlich zu vermindern oder hintanzuhalten
sowie

2. die Umsetzung von nationalen,
gemeinschaftsrechtlichen oder internationalen
Klimaschutzzielen durch MaRnahmen im
Ausland gemaR § 24 Z 6 lit. b.

Forderungsgegenstand

§ 24. Es konnen gefordert werden

1. Investitionen sowie betriebliche Mobilitats- und
VerkehrsmalBnahmen zur Vermeidung oder
Verringerung der Umweltbelastungen durch
klimarelevante Schadstoffe, insbesondere durch
Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen und
andere zur Umsetzung gemeinschafts- und

2.

3.

Umweltférderungsgesetz

staatsvertragsrechtlicher Reduktionsziele
relevante Gase;
unbeschadet Z 1 Investitionen

a) zur Vermeidung oder Verringerung der

Luftbelastungen durch Staubemissionen,

soweit Anlagen, Arbeits- und
Zugmaschinen im Sinne des
Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG 1967),
BGBI. Nr. 267/1967, in der jeweils
geltenden Fassung, sowie Baumaschinen
und Baustellengerate mit

Selbstziindungsmotoren im Sinne der
Verordnung Uber MalRhahmen  zur
Bekampfung der  Emissionen  von
gasférmigen Schadstoffen und
luftverunreinigenden Partikeln aus
Verbrennungsmotoren far mobile
Maschinen und Gerate (MOT-V), BGBI I
Nr. 136/2005 in der jeweils geltenden
Fassung, verbessert oder ersetzt werden;

b) zur Vermeidung oder Verringerung der
Umweltbelastungen durch
Luftverunreinigungen, soweit Anlagen
verbessert oder ersetzt werden;

c) zur Vermeidung oder Verringerung der
Umweltbelastungen durch Larm, soweit
Anlagen verbessert oder ersetzt werden;

d) zur Verringerung der Umweltbelastungen
durch Behandlung oder Lagerung von
gefahrlichen Abfallen;

Investitionen bei Anlagen, die durch den Einsatz
fortschrittlichster Technologien (Stand der
Wissenschaft) besonders geeignet erscheinen,
die  Umweltbelastungen in  Form  von
Luftverunreinigungen, Larm, ausgenommen
Verkehrslarm, oder Abfallen zu verringern
(Pilotanlagen);

Investitionen  fur  Sofortmaf3nahmen,  die
dringend  erforderlich  sind, um  durch
Luftverunreinigungen oder gefahrliche Abfalle
verursachte Gefahren fir das Leben oder die
Gesundheit von Menschen abzuwehren, soweit
diese MaRRnahmen nicht zeitgerecht dem diese
Gefahren Verursachenden aufgetragen oder von
diesem unter anderem aus wirtschaftlichen
Grinden nicht zeitgerecht durchgefiihrt werden
kénnen;
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5. immaterielle Leistungen, wie etwa
Grundsatzkonzepte, Studien, Gutachten,
generelle Projekte und Detailprojekte, die im
Zusammenhang mit den in Z 1 bis 3 genannten
Maflnahmen notwendig sind, einschlie3lich der
hiefir  erforderlichen  Vorleistungen  und
Versuche;

6. materielle und immaterielle Leistungen im
Rahmen der Vorbereitung oder Durchfiihrung
anlagenbezogener Investitionen

a)in der Tschechischen Republik, der
Slowakischen Republik, der Republik
Slowenien oder der Republik Ungarn, die
der Reinhaltung der Luft oder der
Gewasser dienen und durch die
wesentliche umweltbelastende
Auswirkungen auf Osterreich vermindert
oder hintangehalten werden,;

b)in L&ndern, mit denen
Abkommen zur Reduktion von Emissionen
klimarelevanter Gase existieren, die zur
Umsetzung nationaler,
gemeinschaftsrechtlicher oder
internationaler Reduktionsziele gesetzt
werden, sofern die Reduktionseinheiten
fur Osterreich anrechenbar sind.

bilaterale

Besondere

Forderungsvoraussetzungen

§25. (1) Die Forderung im Bereich der
Umweltférderung im Inland setzt jedenfalls voraus,
dass

1. durch die zu fordernde MalRnahme eine
wesentliche Entlastung der Umwelt insgesamt
erfolgt, wobei Raumordnung, Rohstoff- und
Energieersparnis sowie mdgliche Verlagerungen
von Umweltbelastungen zu beachten sind;

2. immaterielle Leistungen, wie etwa
Grundsatzkonzepte, Regionalstudien,
Gutachten, generelle Projekte und Detailprojekte

befugten Personen oder

Unternehmen erstellt werden.

von hiezu

(2) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
zusatzliche Voraussetzungen, wie insbesondere die

Umweltférderungsgesetz

Prufung der Wirtschaftlichkeit der Investition, fir die
Gewahrung einer Forderung festlegen.

(3) Die erforderlichen Nachweise fiir das
Vorliegen der Voraussetzungen obliegen dem
Forderungswerber. Die zur Prifung erforderlichen
Unterlagen sind vom Forderungswerber
beizubringen.

(4) Fur die Bereitstellung von Forderungsmitteln
im Rahmen der Umweltférderung im Ausland sind
die Prufkriterien fir MaRnahmen in Osterreich
sinngemal anzuwenden, wobei insbesondere die
Effizienz der MalRnahme, ihre Relevanz fir
Osterreich und die mit der Umweltbelastung
verbundenen Gefahren zu berilicksichtigen sind. Fir
MaRBnahmen gemaR 8§24 Z6 lit. b sind dartber
hinaus die Prifkriterien des Osterreichischen

JI/CDM-Programms (8 35ff) sinngeman
anzuwenden.
Forderungswerber

§ 26. (1) Ansuchen im Bereich der Umweltférderung
im Inland kdnnen von natirlichen oder juristischen
Personen, die Malinahmen gemdal} § 24 setzen,
gestellt werden.

(2) Werden Unterlagen gemaf 88 12 und 25 nicht
beigebracht  oder
SofortmafRnahmen zur Férderung eingereicht, so ist
das entsprechend zu begriinden.

werden Investitionen  als

(3) Im Rahmen der Umweltférderung im Ausland

kénnen Ansuchen gestellt werden von

1. physischen und juristischen Personen mit dem
Sitz in einem der in § 1 Z 3 genannten Staaten,
die ein Unternehmen betreiben oder zu
betreiben beabsichtigen, von dem wesentliche
umweltbelastende Auswirkungen auf Osterreich
ausgehen und

2. Gebietskorperschaften dieser Staaten.

Forderungsausmal’

§ 27. Die Hohe der Forderung kann nach dem
Wirkungs- und Innovationsgrad der Investition
festgelegt werden und darf in den Fallen gemaf
8§24 Z1 bis Z5 50vH der umweltrelevanten
Investitionskosten, im Falle des § 24 Z 6 sowie bei
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Pilotanlagen die férderbaren  Kosten nicht

Ubersteigen.

§ 27a. Bei Forschungsvorhaben, die den Zwecken
der Umweltférderung im Inland und der
Umweltférderung im Ausland dienen, sind 88 10 bis
13 des Forschungsorganisationsgesetzes (FOG),
BGBI. Nr.341/1981 in der jeweils geltenden
Fassung, anzuwenden.

Kommission

§ 28. Die gemal § 7 Z 2 (Umweltférderung im Inland
und Umweltférderung im Ausland) eingerichtete
Kommission besteht aus
1. zwei Vertretern des Bundesministeriums fur
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft;
2. zwei Vertretern des Bundesministeriums fir
wirtschaftliche Angelegenheiten;
3. je einem Vertreter
a) des Bundesministeriums fur Finanzen;
b) (Anm.:  aufgehoben durch BGBI. |
Nr. 26/2000);
c) des Bundesministeriums fur Verkehr,
Innovation und Technologie;
d) (Anm.: aufgehoben durch BGBI | Nr.
24/2007);
e) des Bundeskanzleramtes;
4. je einem Vertreter
a) der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft;
b) der Bundesarbeitskammer;
c) der Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern Osterreichs;
d) des Osterreichischen  Gewerkschafts-
bundes;
5. je einem Vertreter der im Hauptausschuss des
Nationalrates vertretenen parlamentarischen
Klubs.

Umweltférderungsgesetz

4. Abschnitt
Altlastensanierung
Ziele

§ 29. Forderungsziele der Altlastensanierung sind

1. Sanierung von Altlasten mit dem gré3tmdoglichen
Okologischen Nutzen unter gesamtwirtschaftlich
vertretbarem Kostenaufwand,;

2. Sicherung von Altlasten, wenn diese unter
Bedachtnahme auf die Geféahrdung vertretbar ist
und eine Sanierung derzeit nicht oder nur mit
unverhaltnismaRig hohem Aufwand durch-
fuhrbar ist;

3. Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher
Technologien, die sowohl die entstehenden
Emissionen als auch die am Altlaststandort
verbleibenden Restkontaminationen minimieren.

Gegenstand der Férderung

§ 30. Es konnen geférdert werden

1. MaRnahmen, die unmittelbar mit der Sanierung
oder Sicherung einer Altlast zusammenhéangen
und zumindest dem Stand der Technik
entsprechen;

2. Mafinahmen zur Errichtung, Erweiterung oder
Verbesserung von Abfallbehandlungsanlagen,
soweit diese zur Sanierung von Altlasten
erforderlich sind und zumindest dem Stand der
Technik entsprechen;

3. SofortmafRnahmen, die dringend erforderlich
sind, um von Altlasten ausgehende Gefahren fur
das Leben oder die Gesundheit von Menschen
abzuwehren, soweit diese Maflnahmen nicht
zeitgerecht dem diese Gefahren
Verursachenden aufgetragen oder von diesem
insbesondere aus wirtschaftlichen Grinden nicht
zeitgerecht durchgefiihrt werden kénnen;

4. Studien, Projekte, und deren Publikation, die im
Zusammenhang mit der Altlastsanierung oder
Altlastensicherung notwendig sind,
einschliellich solcher zur Entwicklung von
Sicherungs- und Sanierungstechnologien.
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Besondere

Forderungsvoraussetzungen

§31. Eine Fdrderung im

Altlastensanierung setzt voraus, dass

1. die zu sichernde oder zu sanierende Altlast vor
dem 1.Juli 1989 durch Ablagerungen oder
durch das Betreiben von Anlagen entstanden ist;

2. MaBnahmen erst nach Einbringung des
Ansuchens durchgefihrt werden. Dies gilt nicht
fur  Vorleistungen, SofortmalBnahmen  zur
unmittelbaren Gefahrenabwehr sowie fur Teile
der MalRnahme, die nach der Einbringung des
Ansuchens hergestellt wurden;

3. Variantenuntersuchungen, Sanierungskonzepte,
Gutachten, generelle Projekte und Detailprojekte
von hiezu befugten Personen erstellt wurden;

4. auf die Bedacht
genommen wird;

5. das Verursacherprinzip berticksichtigt wird.

Rahmen der

Prioritatenklassifizierung

Forderungswerber

§ 32. Ein Ansuchen auf Férderung kann gestellt

werden von

1. einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband;

2. einem Abfallverband,;

3. einem Land;

4. dem Eigentimer oder Verflgungsberechtigten
einer Liegenschaft, auf der sich eine Altlast
befindet;

5. dem Verpflichteten gemall 8879, 83
Gewerbeordnung - GewO, BGBI. Nr. 194/1994,
in der geltenden Fassung, 88 21a, 31 und 138
Wasserrechtsgesetz 1959 - WRG 1959, BGBI.
Nr. 215/1959, in der geltenden Fassung oder
§ 32 Abfallwirtschaftsgesetz - AWG, BGBI.
Nr. 325/1990, in der geltenden Fassung;

6. Institutionen  oder  Personen, die  zur
Durchfuihrung von Studien, Projekten und deren
Publikation, die im Zusammenhang mit der
Altlastensanierung  oder  Altlastensicherung
notwendig sind, einschlieBlich solcher zur
Entwicklung von Sicherungs- und
Sanierungstechnologien, befahigt sind.

Umweltférderungsgesetz

Kostenersatz

§ 33. Die zur Durchfiihrung von Sofortmalinahmen
erforderlichen Kosten sind dem Bund von dem vom
Forderungswerber  verschiedenen  Dritten  zu
ersetzen. 818 des Altlastensanierungsgesetzes,
BGBI. Nr.299/1989 in der jeweils geltenden
Fassung, ist sinngemanR anzuwenden.

§ 33a. Bei Forschungsvorhaben, die den Zwecken
der Altlastensanierung und -sicherung dienen, sind
88 10 bis 13 des Forschungsorganisationsgesetzes
(FOG), BGBI. Nr. 341/1981 in der jeweils geltenden
Fassung, anzuwenden.

Kommission

§34. (1) Die gemaR 87 Z3 (Altlastensanierung)
eingerichtete Kommission besteht aus
1. je einem Vertreter
a) des Bundesministeriums fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft;
b) des Bundesministeriums firr Finanzen;

c) (Anm.:  aufgehoben  durch  BGBI. |
Nr. 26/2000);
d) des Bundesministeriums far

wirtschaftliche Angelegenheiten;
c) des Bundesministeriums fur Verkehr,
Innovation und Technologie;
d) des Bundeskanzleramtes;
2. je einem Vertreter
a) der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft;
b) der Bundesarbeitskammer;
c) der Préasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Osterreichs;
d) des Osterreichischen
Gewerkschaftsbundes;
3. je einem Vertreter jedes Landes;
4. je einem Vertreter
a) des Stadtebundes;
b) des Gemeindebundes;
5. je einem Vertreter der im Hauptausschuss des
Nationalrates vertretenen parlamentarischen
Klubs.

(2) Die Kommission berat den Bundesminister fur
Land- und Forstwirtschatft, Umwelt und
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Wasserwirtschaft auch in Angelegenheiten der
Erstellung der Prioritatenklassifizierung sowie der
Errichtung, Erweiterung oder Verbesserung von
Abfallbehandlungsanlagen.

5. Abschnitt

Osterreichisches

JI/CDM-Programm
Ziel

§ 35. Ziel dieses Programms ist es, mit der
Anwendung der im Protokoll von Kyoto zum
Rahmenibereinkommen der Vereinten Nationen
Uber Klimadnderungen vorgesehenen flexiblen
Mechanismen, insbesondere der projektbezogenen
Mechanismen ,Gemeinsame Umsetzung — Joint
Implementation* und -Mechanismus far
umweltvertragliche Entwicklung - Clean
Development Mechanism“ (JI- und CDMProgramm)
im Rahmen der nationalen Ziele des Klimaschutzes
und im Einklang mit den Zielen der Nachhaltigkeit
einen Beitrag in H6he von insgesamt 45 Millionen
Emissionsreduktionseinheiten zur Erreichung des
Osterreichischen Reduktionsziels von 13 % der
Emissionen von Treibhausgasen gemaf Anhang Il
der Entscheidung ({ber die Genehmigung des
Protokolls von Kyoto zum Rahmenibereinkommen
der Vereinten Nationen Uber Klima&nderungen im
Namen der Europaischen Gemeinschaft sowie die
gemeinsame Erfillung der daraus erwachsenden
Verpflichtungen (2002/358/EG), ABI. Nr. L 130 vom
15.05.2001 S 1, zu leisten. Hievon ausgenommen
sind solche Transaktionen gemafl Art.17 des
Protokolls von Kyoto, welche nicht projektunterstiitzt
sind. Soweit Projekte in Entwicklungsléandern
durchgefiihrt werden, sind die Ziele und Prinzipien
der oOsterreichischen Entwicklungspolitik gemal3 § 1
des Bundesgesetzes Uber die
Entwicklungszusammenarbeit, BGBI. | Nr. 49/2002
in der jeweils geltenden Fassung, zu
bertcksichtigen.

Begriffsbestimmungen

§ 36. (1) ,Gemeinsame Umsetzung“ bezeichnet die
gemeinsame Durchfiihrung von
emissionsreduzierenden  Projekten durch zwei

Umweltférderungsgesetz

Vertragsparteien gemall der Anlage | des
Rahmenibereinkommens der Vereinten Nationen
Uber Klimaanderungen, BGBI. Nr. 414/1994.

(2) ,Mechanismus far umweltvertragliche
Entwicklung” bezeichnet die Durchfihrung von
Projekten in einer Vertragspartei, die nicht der
Anlage | des Rahmeniibereinkommens angehort.

(3) Eine Emissionsreduktionseinheit entspricht
einer metrischen Tonne Kohlendioxid-Aquivalent,
berechnet unter Verwendung der globalen
Erwarmungspotentiale gemall Entscheidung 2/CP.3
der Vertragsparteienkonferenz des
Rahmenibereinkommens.

(4)  Anbieter im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet
jede natilrliche oder juristische Person, die dem
Osterreichischen JI/CDM-Programm die Anspriche
auf Emissionsreduktionseinheiten aus einem Projekt
zum Kauf anbietet.

Gegenstand des Programms

§ 37. (1) Gegenstand des Programms ist der Ankauf
von Emissionsreduktionseinheiten aus Projekten,
die zur Vermeidung oder Verringerung von
Emissionen von Treibhausgasen im Sinne der
relevanten volkerrechtlich verbindlichen
Ubereinkiinfte fiihren.

(2) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
Anspriche auf Emissionsreduktionseinheiten, die
aus Projekten gemalR Abs. 1 resultieren, mit Mitteln
des Programms zur Erfullung des 3sterreichischen
Reduktionsziels (8§ 35) ankaufen.

(3) Immaterielle Leistungen, wie etwa
Grundsatzkonzepte, Studien, Gutachten, generelle
Projekte und Detailprojekte, die im Zusammenhang
mit den in Abs. 1 genannten Projekten erforderlich
sind, einschlieBlich der hierfur erforderlichen
Vorleistungen und Versuche, kénnen aus Mitteln
des Programms unterstiitzt werden.

(4) Anspriche auf Emissionsreduktionseinheiten
aus Projekten, die Gegenstand der Foérderung
gemal §24 Z6 lit. b sind, sind nicht Gegenstand
dieses Programms.
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Anerkennung als JI/CDM-
Projekt

§ 38. Die Anerkennung eines Projekts als JI- oder
CDM-Projekt erfolgt durch den Bundesminister fir
Land- und Forstwirtschatft, Umwelt und
Wasserwirtschaft. Sie setzt jedenfalls voraus, dass
das Projekt die in den relevanten voélkerrechtlich
verbindlichen Ubereinkiinften und in den Richtlinien
gemal § 43 festgelegten Kriterien erflillt.

Voraussetzungen fur den
Ankauf von Ansprichen auf
Emissionsreduktionseinheiten

§ 39. (1) Die Zustimmung des Bundesministers fir
Land- und Forstwirtschatft, Umwelt und
Wasserwirtschaft zum Ankauf von Ansprichen auf
Emissionsreduktionseinheiten aus einem Projekt
gemal § 37 Abs. 1 setzt voraus, dass

1. das Projekt die in den Richtlinien gemaR § 43

festgelegten Kriterien erflillt;
2. im Fall von JI- oder CDM-Projekten die in den

relevanten volkerrechtlich verbindlichen
Ubereinkiinften festgelegten Kriterien erfiillt
sind;

3. das Gastland dem Projekt und im Fall eines
Projekts in einer Vertragspartei der Anlage 1 des
Klimarahmenibereinkommens dem Transfer
von Emissionsreduktionseinheiten verbindlich
zustimmt;

4. die Emissionsreduktionseinheiten fiir Osterreich
anrechenbar sind;

5. die Finanzierung der Malinahme unter
Berlicksichtigung des Ankaufs der Anspriiche
auf Emissionsreduktionseinheiten sichergestellt
ist und

6. die Ziele und Prinzipien der &sterreichischen
Entwicklungspolitik  bertcksichtigt ~ werden,
sofern das Projekt in einem Entwicklungsland
durchgefiihrt wird.

(2) Néhere Bestimmungen insbesondere
betreffend die Projektkriterien und die bevorzugten
Projekttypen sind in den Richtlinien gemal § 43 zu
regeln.

Umweltférderungsgesetz

(3) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann
mit Mitteln des Programms Beteiligungen an Fonds
(wie zB Kohlenstofffonds, Kohlenstofffazilititen bei
internationalen Finanzierungsinstitutionen wie
EBRD, Weltbank ua.) zum Ankauf von
Emissionsreduktionen aus Projekten gemafl} § 37
Abs. 1 eingehen. Die ndheren Bedingungen fir die
Beteiligung an derartigen Fonds sind in den
Richtlinien gemaf § 43 zu regeln.

(4) Die Zustimmung des Bundesministers fir
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft zum Ankauf von Anspriichen auf
Reduktionseinheiten aus einem Projekt geman § 37
Abs. 1 bedeutet gleichzeitig die Anerkennung des
Projekts als JI- oder CDM-Projekt durch die Republik
Osterreich, sofern diese Anerkennung vom Anbieter
beantragt wurde.

(5) Wird ein Projekt gemafld § 37 Abs. 1 von zwei
Vertragsparteien der Anlage 1 des
Klimarahmeniubereinkommens als JI-Projekt
anerkannt oder vom Exekutivrat des CDM als CDM-
Projekt registriert, kann der Bundesminister fir
Land- und Forstwirtschatt, Umwelt und
Wasserwirtschaft Emissionsreduktionseinheiten aus
einem solchen Projekt ankaufen, sofern das Projekt
nicht den Kriterien der Richtlinien gemafl 8§43
widerspricht oder einem Projekttyp angehort, der
gemalf den Richtlinien ausgeschlossen ist.

§ 40. Der Anbieter hat sich bei Anbotslegung und in
der Folge Uber den gesamten Zeitraum der
Abwicklung hin zu verpflichten, die gemaR § 46
betraute Abwicklungsstelle dartber zu informieren,
ob fir das Projekt Unterstitzungsleistungen
Osterreichischer oder auslandischer Institutionen,
wie Forderungen oder Garantien, beantragt oder
gewahrt werden. Dies ist auch der Kommission
gemal § 45 mitzuteilen. Die Abwicklungsstelle ist
verpflichtet, die mit der Abwicklung dieser
finanziellen Unterstitzung betrauten Institutionen
Uber den beabsichtigten oder erfolgten Ankauf von
Ansprichen auf Emissionsreduktionseinheiten nach
diesem Bundesgesetz zu benachrichtigen.

§ 41. Ein Rechtsanspruch des Anbieters auf den
Ankauf von Ansprichen auf
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Emissionsreduktionseinheiten aus Mitteln des

JI/CDM-Programms besteht nicht.

Verfahren

§42. (1) Anbote fur den Verkauf von Anspriichen
auf Emissionsreduktionseinheiten kdnnen von jeder
natiirlichen oder juristischen Person, die Projekte
gemal 8§ 37 Abs. 1 durchfihrt oder die glaubhaft
machen kann, dass sie berechtigt ist, tber die
Emissionsreduktionseinheiten zu verfigen, unter
Anschluss der erforderlichen Unterlagen bei der
Abwicklungsstelle vorgelegt werden.

(2) Die Bestimmungen des § 12 Abs. 2 bis 8 sind
unbeschadet des Abs. 3 sinngemal anzuwenden.

(3) Soweit der Anbieter fiir das Projekt gleichzeitig
ein Ansuchen auf eine staatliche Garantie bei der
Austria Wirtschaftsservice GmbH oder im Wege der
Oesterreichischen Kontrollbank AG stellt, kdnnen
die Unterlagen auch bei diesen Stellen eingereicht
werden. In diesen Fallen Ubermittelt die
Einreichstelle die Anbote gemal diesem Programm
an die Abwicklungsstelle. Diese bezieht die
Prifergebnisse der Einreichstellen hinsichtlich jener
Aspekte des Anbots, die im Rahmen der
Bearbeitung des Garantieansuchens von der
Einreichstelle gepruft werden, in die Bewertung des
Anbots ein.

Richtlinien

§43. (1) Der Bundesminister fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat
Richtlinien zu erlassen Uber die Anerkennung von
Projekten als JI oder CDM-Projekte und Uber den
Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten aus
Projekten geméafl 8 37 Abs. 1. Die Richtlinien haben
insbesondere Bestimmungen zu enthalten tGber
1. o©kologische,  ©6konomische,
entwicklungspolitische Kriterien fur die Auswabhl
der Projekte;
2. Bedingungen far den Ankauf von
Emissionsreduktionseinheiten aus Projekten;
3. UnterstitzungsmaBnahmen fir die Projekt-
vorbereitung;
4. Verfahren
a) Anbote (Art, Inhalt und Ausstattung der
Unterlagen)

soziale und

Umweltférderungsgesetz

b) Berichtslegung (Kontrollrechte)
c) Konsequenzen bei Verletzung der
Vertragsvereinbarungen;
5. Gerichtsstand.

(2) Bei der Erlassung der Richtlinien ist das
Einvernehmen mit dem Bundesminister  flr
Finanzen, dem Bundesminister fur europaische und
internationale Angelegenheiten und dem
Bundesminister  fir  Wirtschaft und  Arbeit
herzustellen.

(3) 8§13 Abs. 6 ist sihnngemal anzuwenden.

§ 44. Die Abwicklungsstelle hat in ihre Tatigkeit,
insbesondere bei der Projektidentifikation und
Projektauswahl, die relevanten Finanzierungs- und
Garantieinstitutionen, die fir die Abwicklung
staatlicher Entwicklungszusammenarbeit
zustandigen Stellen sowie andere Institutionen, die
Uber Expertise im Bereich der projektbezogenen
Mechanismen des Kyoto-Protokolls verflgen,
einzubeziehen.

Kommission

§ 45. Die gemal § 7 Z 4 (6sterreichisches JI/CDM-
Programm) eingerichtete Kommission besteht aus
1. zwei Vertretern des Bundesministeriums fir
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschatft;
2. je einem Vertreter
a) des Bundeskanzleramtes;
b) des Bundesministeriums fir européische
und internationale Angelegenheiten;
c) des Bundesministeriums fir Wirtschaft
und Arbeit;
d) des Bundesministeriums fur Finanzen;
e) des Bundesministeriums fir Verkehr,
Innovation und Technologie;
3. je einem Vertreter
a) der Wirtschaftskammer Osterreich;
b) der Bundesarbeitskammer;
c)des Osterreichischen
bundes;
d) der Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern;
e) der Industriellenvereinigung;
4. einem Vertreter der Lander,

Gewerkschafts-
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5. je einem Vertreter der im Hauptausschuss des
Nationalrates vertretenen parlamentarischen
Klubs.

Abwicklungsstelle, Aufgaben

§ 46. (1) Mit der Abwicklung des Programms ist ab
1. Janner 2004 eine geeignete Stelle
(Abwicklungsstelle) Zu betrauen. Der
Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermachtigt, die
Abwicklungsstelle per Verordnung festzulegen und
im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir
Finanzen einen Vertrag uber die inhaltliche
Ausgestaltung der Abwicklung mit der
Abwicklungsstelle abzuschlieRen. Fir die Auswahl
der Abwicklungsstelle gilt der Grundsatz der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit.

(2) Fur das Jahr 2003 wird die Kommunalkredit
Austria  AG als Abwicklungsstelle betraut. Der
Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermachtigt, im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Finanzen
einen Vertrag Uber die inhaltliche Ausgestaltung der
Abwicklung mit der Kommunalkredit Austria AG
abzuschlieRen.

(3) Die Bestimmungen des 811 Abs. 3 bis 10
sind sinngemaf anzuwenden.

Registerstelle

8§ 47. Mit der Fuhrung des nationalen Registers ist
eine geeignete Stelle (Registerstelle) zu betrauen.
Der Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermachtigt, die
Registerstelle und deren Aufgaben per Verordnung
festzulegen und einen Vertrag fir die inhaltliche
Ausgestaltung der Tatigkeit der Registerstelle
abzuschlieRen. Dabei gelten die Bestimmungen
gemal § 11 Abs. 2 bis 6 sinngemalf.

Berichte

§48. (1) Der Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat
alle drei Jahre, erstmals 2005, der Bundesregierung
Uber die laufenden und abgeschlossenen Projekte,
insbesondere Uber die erwartete oder erzielte
Treibhausgasemissionsreduktion und die vertraglich
zugesagten oder erworbenen Emissions-

Umweltférderungsgesetz

reduktionseinheiten und deren Kosten sowie Uber
allféllige soziale und Umweltauswirkungen der
Projekte zu berichten.

(2) Die Berichte gemaR Abs.1 sind der
Offentlichkeit via Internet zuganglich zu machen.

6. Abschnitt
Schlussbestimmungen
Vollziehung

§ 49. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

sind betraut:

1. der Bundesminister far Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im
Einvernehmen

a) mit dem Bundesminister fur Finanzen
hinsichtlich 811 Abs.1 sowie der
Richtlinien nach § 13 Abs.2 und 4 und
§43;

b) mit dem Bundesminister fur Wirtschaft und
Arbeit hinsichtlich der Richtlinien nach
8§13 Abs. 2 betreffend die
Siedlungswasserwirtschaft, Mafl3nahmen
zur Verbesserung des &kologischen
Zustandes der Gewasser,
Umweltférderung im Inland und
Umweltférderung im Ausland und § 43;

¢) mit dem Bundesminister fur europaische
und internationale Angelegenheiten
hinsichtlich der Richtlinien nach § 43;

2. der Bundesminister fir Finanzen hinsichtlich
§ 15;

3. der Bundesminister fir Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im
Ubrigen.

Personallibergang

§ 50. Sofern zur Abwicklung der Aufgaben nach
diesem Bundesgesetz Personen, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens  dieses  Gesetzes dem
Personalstand des Bundesministers fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft -
Zentralleitung (Umwelt- und Wasser-
wirtschaftsfonds) angehérten, in einer gemaR § 11
betrauten Abwicklungsstelle tatig werden sollen,
kann der Bundesminister fur Land- und
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Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf
Wunsch der betroffenen Personen diese fiir die
Dauer von maximal drei Jahren karenzieren.

Ubergangsbestimmungen

§51. (1) Der Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds
(Fonds) wird mit Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes nur mehr als Trager der Rechte und
Pflichten tétig, die auf Grund von Férderungen nach
den 8812, 13 wund 14 des Wasserbauten-
forderungsgesetzes, BGBI. Nr. 148/1984 in der
jeweils geltenden Fassung (WBFG),
rechtsverbindlich entstanden oder zugesichert
worden sind. Weiterhin bleibt er als Trager von
Rechten und Pflichten nach 83 Abs.1 Z2 des
Marchfeldkanal-Gesetzes, BGBI. Nr. 507/1985 in der
jeweils geltenden Fassung, bestehen.

(2) Der Fonds wird mit Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes vom Bundesminister fur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
vertreten. Dabei hat sich der Bundesminister fir
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft zur Abwicklung der Geschéfte der
gemall 8§11 betrauten Abwicklungsstelle als
Geschaftsfihrung zu bedienen.

(3) Die Aufgaben der Wasserwirtschafts-
fondskommission (§ 21 WBFG) werden von der
Kommission in Angelegenheiten der
Wasserwirtschaft (8§ 7 Z 1) wahrgenommen.

(4) Der Fonds kann

a) Nachférderungen auf Grund bestehender
Zusagen wegen Kostenerhéhungen oder
bei Klaranlagen auch wegen
Katalogsénderungen durchfiihren;

b) Ansuchen nach 8§18 Abs.1 bis 4 und
Art. 11 WBFG erledigen, sofern sie bis
31. Dezember 1992 eingebracht wurden.
In diesen Fallen durfen die
Férderungswerber  bei  wirtschaftlicher
Betrachtungsweise nicht besser gestellt
werden, als sie bei einer
Neuantragstellung nach 8§19 dieses
Bundesgesetzes zum  seinerzeitigen
Zeitpunkt der Antragstellung nach §18
WBFG gestellt gewesen wéren;

Umweltférderungsgesetz

¢) Stundungen gewahren, Laufzeiten
verlangern, Sicherheiten freigeben und
Verzugszinsen nachlassen.

(5) Die nach §6 Abs. 1 Z 1 aufgebrachten Mittel
sind dem Fonds zur Erfullung seiner Aufgaben
gemal Abs.1 und 4 insoweit zur Verfigung zu
stellen, als seine eigenen Mittel nicht ausreichen.
Soweit der Fonds seine Mittel nicht mehr fir die
Aufgaben gemafld Abs. 1 und 4 bendtigt, sind sie an
den Bund zu Uberweisen und den Mitteln geman § 6
Abs. 1 Z 1 zuzuschlagen.

(5a) Der Fonds hat dem Bund aus seinem
Reinvermdgen jeweils Mittel in jenem Ausmal3 zur
Verfigung zu stellen, die erforderlich sind, um die
Sondertranchen  Siedlungswasserwirtschaft (8 6
Abs. 2a und 2b) mit einem Barwert von 507,839
Millionen Euro und um die Fdérderungen zur
Verbesserung des o©kologischen Zustandes der
Gewasser (8 6 Abs. 2e) mit einem Barwert von 140
Millionen Euro zu bedecken.

(5b) Der Fonds ist erméachtigt, vorbereitende
wirtschaftliche Analysen far MafRnahmen
anzustellen, welche Auswirkungen auf den
Finanzstatus zur Folge haben.

(5¢) Nach Abschluss der vorbereitenden
wirtschaftlichen Analysen ist der Fonds im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Finanzen
ermachtigt, aushaftende Darlehensforderungen
gemall WBFG zu verkaufen. Durch den Verkauf
bleibt die Befreiung von den Rechtsgebihren
gemaf 8§ 8 Abs. 2 UWFG unberiihrt.

(5d) Soweit die Forderungen gemaf Abs. 5¢c nicht
verkauft werden, kann der Fonds
Darlehensschuldnern aushaftender Forderungen,
soweit diese die noch nicht fallige Darlehensschuld
durch Leistung eines einmaligen Tilgungsbetrages
vorzeitig zurickzahlen, einen Nachlass gewéhren.
Dabei ist der Barwert nach finanzmathematischen
Methoden zu berechnen. Der Fonds hat die
Vorgangsweise hinsichtlich der Tilgungen im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Finanzen
festzusetzen. Das Ansuchen auf vorzeitige
Ruckzahlung ist bei der Geschaftsfiihrung des
Fonds einzubringen.
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(5e) Die Erlése aus den Darlehensverkdufen
gemal Abs. 5¢ und 5d sind im Fonds zu belassen,
sofern die Erlése nicht zur unmittelbaren Abdeckung
von falligen Verbindlichkeiten des Fonds erforderlich
sind.

(5f) Der Fonds hat dem Bund aus seinem

Reinvermoégen

1. in den Jahren 2003 bis 2004 jeweils Mittel im
Ausmalf von 50,871 Millionen Euro und

2. in den Jahren 2005 und 2006 jeweils Mittel im
Ausmalfd von 100 Millionen Euro

zu Uberweisen, die den Mitteln gemal 8§ 6 Abs. 1

Z 1 zuzuschlagen sind.

(6) Der Personal- und Sachaufwand des Fonds
im Abwicklungszeitraum ist, sofern seine Einnahmen
nicht ausreichen, vom Bund zu ersetzen. Beziglich
dieser Mittel ist die Bestimmung gemal § 3 Abs. 1
UWFG in Bezug auf 82 Abs.1 Z6 und 7 UWFG
nicht anzuwenden.

(7) Alle Rechte und Pflichten des Fonds, die auf
Grund des Umweltfondsgesetzes, BGBI.
Nr. 567/1983 in der Fassung BGBI. Nr. 325/1990,
des § 12a WBFG und der 88 10 bis 12 des Umwelt-
und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes, BGBI.
Nr. 79/1987 in der Fassung BGBI. Nr.237/1991
(UWFG), entstanden sind, gehen mit Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes auf den Bund Uber. Die
Wahrnehmung dieser Aufgaben ist in dem Vertrag
gemal § 11 entsprechend zu regeln.

(7a) Die vom Fonds ruckgestellten Mittel fr
zugesagte Zuschiisse fir den Zweck der
betrieblichen Umweltférderung sind dem Bund zu
Uberweisen.

(8) Die Forderungsrichtlinien fiir die betrieblichen
Abwassermal3nahmen (Teil C der
Wasserwirtschaftsfonds-Forderungsrichtlinien 1986),
die  Forderungsrichtlinien 1989  (betriebliche
Umweltschutzmaf3nahmen), die Richtlinien fr
Férderungen von UmweltschutzmaBnahmen im
Ausland 1991, die Forderungsrichtlinien fur die
Altlastensanierung und -sicherung 1991 sowie die
technischen Richtlinien und die Vergaberichtlinien
nach dem WBFG gelten bis zum Inkrafttreten neuer
Richtlinien als Richtlinien nach 8§13 fur die
entsprechenden Abschnitte dieses Bundesgesetzes.

Umweltférderungsgesetz

(9) 818 Abs. 5 WBFG in der bisherigen Fassung
ist nur mehr auf jene Félle anzuwenden, in denen
das Ansuchen auf ErmaBigung bis langstens
31. Dezember 1992 beim Fonds eingelangt ist.

(10) Bei der Zusicherung von Férderungen nach
diesem Bundesgesetz sind die Bestimmungen des
WBFG, des Umweltfondsgesetzes und des UWFG
nicht mehr anzuwenden. 82 Abs.1 Z1 bis 5 und
Z 10 bis 12 UWFG sind ab 1. Janner 1993 nicht
mehr anzuwenden.

(11) Fidr Antrége gemald § 12 WBFG, die vor dem
31. Dezember 1992 beim Fonds eingelangt sind, ist
in den Richtlinien gemal 8§13 dieses
Bundesgesetzes ein  vereinfachtes Verfahren
vorzusehen. Die Hohe der Forderung ist dafir
zunéchst in dem voraussichtlich zu erwartenden
Ausmalfd abzuschatzen, sie hat jedoch mindestens
20% der forderbaren Investitionskosten zu betragen.
Stellt sich bei der endgultigen Festlegung heraus,
daR3 die vorlaufig geschatzte Forderungshéhe uber
oder unter der endgultigen Forderungshohe liegt, so
sind die Annuitdtenzuschilsse  entsprechend
anzupassen und bereits ausbezahlte zu hohe
Forderungsbetrage zurlickzubezahlen. Werden die
auf Grund dieser Richtlinie erforderlichen Unterlagen
nicht bis zum 31. Dezember 1995 vorgelegt, so ist
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist das
Forderungsausmalfd in diesen Fallen endgultig auf
20% der férderbaren Investitionskosten festzulegen.

Verweisungen,
geschlechtsneutrale
Bezeichnungen

§52. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen
wird, ist dies als Verweisung auf die jeweils geltende
Fassung zu verstehen.

(2) Die in diesem Bundesgesetz verwendeten
Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu
verstehen.

Seite 23 von 25



Inkrafttreten

§ 53. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. April 1993
in Kraft.

(2) &6 Abs.2a in der
Bundesgesetzes BGBI. |
1. Jéanner 1996 in Kraft.
(3) 86 Abs. 2 lit. a und lit. b, § 6 Abs. 2a sowie
8§37 Abs.5a und Abs.5f in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr.108/2001 treten mit
1. Jéanner 2002 in Kraft.

(4) 811 Abs.1 und 8§37 Abs.2 zweiter Satz,
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 96/1997, treten mit 1. Janner 1998 in Kraft.

(5) 811 Abs.1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr.47/2002 tritt mit
1. Janner 2004 in Kraft.

(6) 811 Abs. 2 erster Satz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 185/1993 tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 1997 aulRer Kraft.

(7) 8§11 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 11 tritt mit
In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 96/1997 aul3er Kraft.

(8) 8§21 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. | Nr. 47/2002 tritt mit 1. Janner 2002 in Kraft.
(9) &1 Einleitungund Z 3, 85, §6 Abs. 1, 1a, 2d
und 3, 87,810 Abs. 1, § 12 Abs. 8, § 13 Abs. 5 und
6,814 Abs. 1,824 Z6 lit. b, 8 25 Abs. 4, § 32 Z 4,
§ 35 bis 8§49 sowie §52 und 53, jeweils in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 71/2003,
treten mit dem Tag nach der Kundmachung in Kraft.

Fassung des
Nr. 96/1997  tritt mit

Umweltférderungsgesetz

(10) Fiur die durch das Bundesgesetz BGBI. |
Nr. 136/2004 neu gefassten, eingefiigten oder
aufgehobenen Bestimmungen gilt folgendes:

1. 8§86 Abs. 2, § 6 Abs. 2a letzter Satz, § 17 Abs. 1
Z?2a, 8§35, §39 Abs. 1, 3 bis 5, §42 Abs. 1,
8§43 Abs.1 und 3, 8§46 Abs.3, §51 Abs. 5f
sowie § 52 treten mit 1. Janner 2005 in Kraft.

2. 8§11 Abs. 3 Z5 tritt mit 27. Marz 2002 in Kraft.
Zugleich tritt § 11 Abs. 2 Z 5 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 47/2002 aul3er
Kraft.

3. 8§13 Abs. 4 bis 6, 8§43 Abs. 3 und § 46 Abs. 3
treten mit 21. August 2003 in Kratft.

(11) 8§ 24 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBI. | Nr. 57/2005 tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft.

(12) Die Abschnittsuiberschriften, § 6 Abs. 2d dritter

Satz, § 35 Abs. 1 erster Satz sowie die Uberschriften

zu 849 und zu 850 in der Fassung des

Budgetbegleitgesetzes 2007, BGBI. | Nr. 24/2007,

treten mit 1. Janner 2007 in Kraft. Gleichzeitig treten

§28 7 3lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBI. | Nr. 112/2005 und die

Abschnittstiberschriften vor 850 und 851 auler

Kraft.

(13) 8§86 Abs. 1, 1a, 2e und 2f, 8 12 Abs. 9 in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 52/2009

treten mit 1. Janner 2009 in Kraft.

(14) 86 Abs.2, 2a und 2f in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBI. | Nr.111/2010 treten mit

1. Janner 2011 in Kraft.

Seite 24 von 25



b

lebensministerium.at



	Abschnitt 1
	Abschnitt 2
	Abschnitt 3
	Abschnitt 4
	Abschnitt 5
	Abschnitt 6
	in der Fassung 
	vom 01. Jänner 2010
	I. Artikel
	1. Abschnitt
	2. Abschnitt
	Wasserwirtschaft
	3. Abschnitt
	Umweltförderung im Inland und Umweltförderung im Ausland 
	4. Abschnitt
	Altlastensanierung
	5. Abschnitt
	Österreichisches JI/CDM-Programm
	6. Abschnitt
	Schlussbestimmungen


